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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Dirk Stettner (CDU) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27983  
vom 17. Juni 2021 
über Nachfrageüberhang an der Friedensburg-Oberschule 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Verwaltung: 
Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die 
äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. 
Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte 
sowie die Einrichtung von Klassen. 
 
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in 
eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher den Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf um Zulieferung gebeten, die von dort in eigener Verantwor-
tung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. 
 
 
1. Wie hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Staatlichen Europaschulen Berlin (SESB) 
entwickelt? (Bitte aufschlüsseln nach Bezirk und untergliedert in Regelklasse und Europaklassen (seit 
2011)). 
 
3. Wie stellt sich die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler an SESB im Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf dar? (Bitte analog zu Frage 1 aufschlüsseln). 

 
Zu 1. und 3.:  
 
Siehe Anlage 1. 
 
2. Welche Rolle spielen die SESB in den Plänen des Senats, Berlins Internationalität und Vielfalt zu 
fördern? 
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Zu 2.:  
 
Das erfolgreiche Angebot der Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB) wird durch 
den Senat gesichert und nachfragegerecht auf Basis der Evaluation weiter ausge-
baut sowie qualitativ weiterentwickelt. 
 
Der zweisprachige Unterricht an der SESB ab der 1. Jahrgangsstufe bis zum Abitur 
stellt ein in Deutschland einzigartiges Modell dar. Die bilingualen Lerngruppen wer-
den mit zusätzlichen Unterrichtsstunden in der Mutter- bzw. Partnersprache unter-
richtet. Zurzeit bestehen an 18 Grundschulen und 15 weiterführenden Schulen 
Zweige der SESB. Der Unterricht erfolgt jeweils in zwei Sprachen: Deutsch und - 
Englisch, - Französisch, - Griechisch, - Italienisch, - Polnisch, - Portugiesisch, - Rus-
sisch, - Spanisch oder - Türkisch. In den letzten Jahren wurden diese Angebote 
durch neue Standorte der Sprachkombinationen Deutsch-Spanisch und Deutsch-
Englisch ausgebaut. 
 
Eine qualitative Weiterentwicklung der SESB findet auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Evaluation der SESB durch die Universität Kiel und das 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin - "Erfolgreich integrieren – Staatli-
che Europa-Schule Berlin“ (Möller, Jens et. al. (Hrsg.): Erfolgreich integrieren – die 
Staatliche Europa-Schule Berlin. Münster, New York (Waxmann) 2017 sowie in konti-
nuierlicher Kommunikation mit den Schulleitungen und Moderatorinnen und Modera-
toren der SESB-Standorte statt.  
 
Dies betrifft u. a. die Umsetzung der 2018 neu formulierten „Rahmenvorgaben der 
Staatlichen Europa-Schule Berlin (SESB) als Schule besonderer pädagogischer Prä-
gung“ vom 1. Juni 2018 und die Entwicklung und Implementierung SESB-spezifi-
scher Curricula auf der Grundlage des neu entwickelten Rahmenlehrplans Teil C 
Muttersprache SESB 1-10 und Partnersprache SESB 1-8 ab Schuljahr 2019/2020.  
 
4. Ist es zutreffend, dass nun 31 Schülerinnen und Schüler nicht in eine Europaklasse an der Friedens-
burg-Oberschule gehen können und deshalb in einer anderen Schule in einem anderen Bezirk, aber 
ohne Oberstufe, unterrichtet werden müssen? 

Zu 4.:  

Da das Aufnahmeverfahren in der Federführung des Schulträgers liegt, hat das Be-
zirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf Nachfrage seitens der SenBildJugFam 
nachfolgende Antwort übermittelt: 
 
Bei der Schulplatzvergabe, Klassenstufe 7, an der Friedensburg-Schule - Staatliche 
Europa-Schule Berlin (SESB) - zum Schuljahr 2021/2022 sind von 103 Anmeldungen 
zunächst 72 Kinder aufgenommen - 6 Plätze werden frei gehalten - und 31 Kinder 
abgelehnt worden. 
 
Bei allen an der Friedensburg-Schule - SESB - abgelehnten Kindern sind die Zweit- 
und Drittwünsche geprüft worden.  Dabei sind Kinder wunschgemäß aufgenommen 
worden, auch an Schulen ohne Oberstufe und auch an Schulen in einem anderen 
Bezirk. 
 
Es sind 19 Kinder an ihrer Zweitwahlschule, der Albrecht-von-Gräfe-Schule, aufge-
nommen worden. 
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Von den 31 abgelehnten Kindern hatten 19 Kinder (12 SESB-Grundschülerinnen und 
-schüler, 5 Quereinsteiger/innen und 2 Brandenburger Kinder, die von SESB-Grund-
schulen kommen) die 04K02 als Erstwunsch und die 02K09 als Zweitwunsch ange-
geben. 
 
5. Was hindert den Senat daran, sich für die Einsetzung einer vierten Europaklasse an der Friedensburg-Ober-
schule stark zu machen? 
 

Zu 5.:  
 

Der wachsenden Nachfrage an Plätzen in der SESB soll entsprochen und jedem 
Kind der SESB-Grundschule die Möglichkeit der Fortsetzung des Bildungsgangs an 
der SESB in der jeweiligen Sprachkombination garantiert werden. Mit zwei weiterfüh-
renden Standorten der Sprachkombination Deutsch-Spanisch können alle Schülerin-
nen und Schüler der SESB-Grundschulen die SESB an einer weiterführenden Schule 
fortsetzen. 
 

6. Wie gedenkt der Senat zukünftig, den Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie Eltern gerecht 
zu werden, die am Besuch einer Europaschule interessiert sind? 

 
Zu 6.:  
 
Siehe dazu die Antwort zur Frage 5.  
Der Senat kann allen Schülerinnen und Schülern aus den Grundschulstandorten der 
SESB einen Platz an der weiterführenden Schule garantieren. 
 
 
Berlin, den 5. Juli 2021 
 
 
In Vertretung  
Beate Stoffers 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
 



Anlage 1 zu S 18/27 983
Schüler (m/w/d) in Klassen der SESB

Bezirk 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Mitte 724 639 621 633 665 659 685 716 685 673
Friedrichshain-Kreuzberg 777 787 810 813 820 848 833 892 934 1036
Pankow 216 215 223 199 200 187 166 189 183 200
Charlottenburg-Wilmersdorf 2.250 2.208 2.329 2.303 2.212 2.277 2.304 2.321 2.286 2.278
Steglitz-Zehlendorf 437 566 610 638 654 705 681 641 619 599
Tempelhof-Schöneberg 586 631 615 684 709 725 708 703 719 712
Neukölln 473 532 571 570 594 601 627 647 619 621
Lichtenberg 334 365 367 365 366 380 379 377 373 368
Reinickendorf 308 316 334 356 324 325 342 336 341 322

Schüler (m/w/d) an Schulen mit Klassen der SESB, die nicht in Klassen der SESB unterrichtet werden

Bezirk 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Mitte 2.085 1.550 1.167 1.181 1.213 1.234 1.271 1.293 1.275 1.248
Friedrichshain-Kreuzberg 2.064 2.031 1.987 2.004 2.065 2.203 2.159 2.447 2.398 3.239
Pankow 1.275 1.339 1.356 1.416 1.453 1.478 1.449 1.450 1.001 1.029
Charlottenburg-Wilmersdorf 5.288 5.201 5.347 5.271 5.256 5.552 5.644 5.682 5.540 5.606
Steglitz-Zehlendorf 681 1.706 1.744 2.116 2.093 2.115 2.124 2.116 2.141 2.084
Tempelhof-Schöneberg 2.341 2.280 2.213 2.168 2.132 2.148 2.123 2.091 2.043 2.019
Neukölln 2.582 2.531 2.526 2.574 2.599 2.590 2.674 2.660 2.623 2.609
Lichtenberg 1.172 1.187 1.196 1.255 1.322 1.366 1.383 1.422 1.462 1.516
Reinickendorf 308 316 334 379 370 388 429 448 474 454

Schuljahr

Schuljahr


